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RS OGH 1975/11/4 4Ob345/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1975

Norm

UWG §2 D10

Rechtssatz

Keine Irreführung durch die Bezeichnung eines Unternehmens als "Rechenzentrum", wenn es die

Datenverarbeitungsaufträge zwar nicht in eigener Datenverarbeitungsanlage durchführt, seine diesbezügliche

Leistungsfähigkeit aber unbestritten ist.
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